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Einleitung und Gang der Untersuchung

Für die Strafrechtswissenschaft spielt das Pressestrafrecht bislang eine unterge-
ordnete Rolle. Außerhalb der Rechercheaktivitäten investigativer Journalisten haben
nur wenige Fälle in der Rechtsprechung Spuren hinterlassen. Die vorliegende Arbeit
befasst sich mit Fragen zur Strafbarkeit von Pressemitarbeitern, die bei der Veröf-
fentlichung von strafrechtlich relevanten Inhalten mitwirken. Untersucht werden
nicht nur die relevanten Straftatbestände aus dem Strafgesetzbuch, sondern auch die
spezielle Sonderhaftung des Verlegers und des verantwortlichen Redakteurs aus den
wenig beachteten Presse- und Mediengesetzen der Bundesländer. Im Kern der Un-
tersuchung stehen die Unterschiede, die sich auf strafrechtlicher Ebene zwischen der
analogen Publikation von Druckerzeugnissen und einer digitalen Verbreitung von
Presseinhalten im Internet ergeben.

Die Presse informiert die Öffentlichkeit heute nicht mehr nur über Zeitungen und
Zeitschriften, die der Leser als Druckwerk in den Händen hält, sondern auch über das
Internet. Die Webseiten der bekannten Presseverlage, wie beispielsweise spiegel.de,
sueddeutsche.de, faz.net oder bild.de, sind reichweitenstarke Nachrichtenplattfor-
men mit großem Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung.1 Das Internet ist in
allen seinen Erscheinungsbildern längst zum Leitmedium geworden. Die vorlie-
gende Arbeit zeigt auf, dass die Entwicklung der strafrechtlichen Rahmenbedin-
gungen dem Wandel zur digitalen Verbreitung von Presseerzeugnissen zum Teil
hinterherläuft.

Neben der bekannten Druckpresse geht es um die sog. „elektronische Presse“, den
Teil der Onlinemedien, der mittels redaktionell gestalteter Inhalte bewusst am In-
formations- und Meinungsbildungsprozess der Öffentlichkeit teilnimmt. Die Texte
der Pressemitarbeiter werden häufig übergreifend über mehrere Kommunikations-
kanäle (crossmedial) ausgewertet und erscheinen in der Druckausgabe einer Zeitung,
die gleichzeitig als E-Paper vertrieben wird, und auf den bekannten Nachrichten-
seiten. Abhängig von der analogen oder digitalen Verbreitung der Presseinhalte
kommen unterschiedliche Alternativen im objektiven Tatbestand der Äußerungs-
und Verbreitungsdelikte in Betracht. Ein mittels Zeitungspublikation begangenes
Pressedelikt kann bereits verjährt sein, während die ständige Abrufbarkeit der

1 Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Presse über gedruckte Ausgaben knapp 55 % der
Bevölkerung in Deutschland erreicht (LpA, Leser pro Ausgabe), während knapp 60 % der
Menschen in Deutschland einmal die Woche digitale Zeitungsangebote nutzen; vgl. Zusam-
menfassung der ZMG Sonderauswertung „Reichweite der Zeitungen 2021“ der b4p aus dem
Jahr 2021, abrufbar unter https://www.die-zeitungen.de/argumente/reichweiten.html, zuletzt
abgerufen am 24.06.2022.
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identischen Inhalte im Internet gegenwärtig dazu führt, dass die Tat erst zu einem
späteren Zeitpunkt verjährt. Es erscheint auch vor dem Hintergrund der unter-
schiedlichen Verbreitungswege fraglich, ob dieses Ergebnis zu einer gerechten
Lösung führt.

Während das Presserecht und damit auch das hier relevante Pressestrafrecht sich
über Jahrzehnte an dem traditionellen Modell der Verbreitung von Druckwerken
orientiert und weiterentwickelt hat, kommen im Umfeld der digitalen Neuausrich-
tung vereinzelt Anpassungen der strafrechtlichen Bewertung in Betracht. Im ersten
Teil der Arbeit wird der gegenwärtige Zustand im Pressestrafrecht dargestellt. Der
zweite Teil der Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern sich die im Printbereich
gewonnenen Erkenntnisse auf die Onlinepresse übertragen lassen und in welchen
Bereichen die tatsächlichen Unterschiede der beiden Verbreitungswege ein anderes
Ergebnis auf strafrechtlicher Ebene rechtfertigen.

Im Sinne einer trennscharfen Abgrenzung befasst sich der erste Teil aus-
schließlich mit der Druckpresse. Dabei werden die wesentlichen Begriffe des
Pressestrafrechts erläutert, die einfach- und verfassungsgesetzlichen Grundlagen
aufgezeigt und die einzelnen Pressemitarbeiter benannt, die je nach Verantwor-
tungsbereich als Täter oder Teilnehmer in Betracht kommen. Pressestrafrechtliche
Besonderheiten zeigen sich auch auf Tatbestandsebene der von (verantwortlichen)
Redakteuren, Verlegern oder technischen Verbreitern begangenen klassischen
Pressedelikte. Ein ausführlicher Blick richtet sich, wie bereits angekündigt, auf die
mittels pressstrafrechtlicher Sonderhaftung pönalisierten Berufspflichtverletzungen
des verantwortlichen Redakteurs bzw. des Verlegers, die in den Landespresse- und
Landesmediengesetzen geregelt sind. Diese Sonderdelikte sollen der gefährlichen
Massenverbreitung von Druckwerken mit strafbaren Inhalten vorbeugen und si-
cherstellen, dass auch dann, wenn der eigentliche Täter aufgrund der Anonymität der
Presse nicht zu ermitteln ist, die Straftat verfolgt werden kann. In dieser Sonder-
haftung, die ursprünglich aus dem Reichspressegesetz von 1874 stammt, liegt der
Kern des Pressestrafrechts. Anwendung finden diese Vorschriften nach der gesetz-
lichen Bestimmung aber nur auf die Druckpresse.

Der zweite Teil der Arbeit nimmt die bereits angesprochene sog. „elektronische
Presse“ in den Fokus. Es geht zunächst umdie Bedeutung digitaler Presseerzeugnisse
für die öffentliche Meinungsbildung und um eine Begriffsbestimmung. Nach einer
Darstellung der einschlägigen Rechtsvorschriften folgt die verfassungsrechtliche
Einordnung der „elektronischen Presse“, die zwischen den in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG
aufgeführten Freiheitsrechten steht. Eine Anwendbarkeit presserechtlicher Privile-
gien hängt auch davon ab, ob die Onlinepresse sich auf den Schutzbereich der
Pressefreiheit berufen kann oder nicht. Im Anschluss kehrt die Untersuchung zurück
zu der zentralen Fragestellung, ob die unterschiedlichen Verbreitungswege von
Druckwerken und digitalen Presseerzeugnissen bei der Tatbestandsverwirklichung
von sog. Inhaltsdelikten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen und ob das Pres-
sestrafrecht den neuenHerausforderungen des digitalen Zeitalters genügt. Ein großer
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Schritt auf demWeg zurWeiterentwicklung der medienstrafrechtlichen Vorschriften
erfolgte Anfang 2021 mit dem Inkrafttreten des sechzigsten Gesetzes zur Änderung
des Strafgesetzbuches und der damit einhergehenden Modernisierung des Schrif-
tenbegriffs2. Mangels verkörperter Weitergabe des Informationsträgers wurde die
Verbreitung digitaler Inhalte bis zu diesem Zeitpunkt nur über die Alternative des
öffentlichen Zugänglichmachens im objektiven Tatbestand des jeweiligen Verbrei-
tungsdelikts strafrechtlich erfasst. Die Einführung des sehr viel weiteren Inhalts-
begriffs löste dieses Problem.

Strafprozessuale Probleme, die von der Informationsgewinnung im investigativen
Journalismus bis hin zu den bekannten Problemen rund um die Durchsuchung von
Redaktionsräumen der Presse reichen können, sind nicht Gegenstand der vorlie-
genden Untersuchung. Im Mittelpunkt steht die Verwirklichung der pressestraf-
rechtlichen Delikte. Dazu gehört auch die Anwendbarkeit des Strafgesetzbuches bei
der Veröffentlichung von Inhalten (digital und analog) im Ausland.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Rechtsprechung nur in wenigen
Einzelfällen zum Pressestrafrecht geäußert. Der bei Äußerungsdelikten in der Regel
betroffene Ehrschutz – gerade bei Berichterstattungen der Boulevardpresse rele-
vant – ist viel häufiger Gegenstand zivilrechtlicher Unterlassungsansprüche und
Schadensersatzforderungen. Vereinzelt ließen sich der zivilrechtlichen Rechtspre-
chungWertungen entnehmen, die für eine strafrechtliche Beurteilung vonBedeutung
sind. Das betraf zunächst die allgemeine Frage, ob die Rechtsprechung bei Veröf-
fentlichungen der Onlinepresse überhaupt den Schutzbereich der Pressefreiheit nach
Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG als eröffnet ansah. Auch die Frage, ob sich ein Redakteur
fremde Äußerungen zu eigen gemacht hat, spielt sowohl für die zivilrechtlichen
Prüfpflichten als auch für die Täterschaft und Teilnahme einer Rolle.

Die Arbeit liefert zunächst einen Gesamtüberblick über die strafrechtlichen Ri-
siken für Pressemitarbeiter bei der Veröffentlichung von Inhalten und widmet sich
darüber hinaus mit Blick auf die zunehmende Konvergenz der Medien und aus der
Perspektive der Presse ausgewählten medienstrafrechtlichen Problemen.

2 Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Modernisierung des Schriftenbegriffs und
anderer Begriffe sowie Erweiterung der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111 und 130 des
Strafgesetzbuches bei Handlungen im Ausland, BGBl. 2020 I, S. 2600. Der Regierungsent-
wurf vom 11.03.2020: BT-Drs. 19/19859; Empfehlungen der Ausschüsse: BR-Drs. 167/1/20;
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz: BT-
Drs. 19/23179.
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